
30

VII.

Schutz der Arbeit.

1. Patent-, Muster- und Markenschutz.
Das Patentgesetz. Fast alle Staaten schützen Erfindungen

durch Gesetze, sogenannte Patentgesetze. Unser Patentgesetz vom
Jahre 1891 enthält die Bestimmungen über Erlangung und Ver-
Wertung von Patenten. Patente werden erteilt sür Erfindungen,
welche eine gewerbliche Verwertung gestatten. Die Erfindung darf
noch nicht im Handel erschienen oder in öffentlichen Druckschriften
beschrieben sein. Die Erwirkung eines Patentes erfolgt bei dem
Kaiserlichen P at e nt am te in Berlin. Durch die Er¬
teilung eines Patentes wird dem Erfinder das Recht der ausschließ¬
lichen Verwendung gesichert. Die Patentanmeldung geschieht in der
Regel durch einen technisch vorgebildeten Patentanwalt. Eine
genaue Beschreibung, Zeichnung oder ein Modell sind mit einzu¬
reichen. Der Patentanwalt oder das Patentbureau besorgt die nötigen
Förmlichkeiten und reicht die Anlage an das unter dem Reichsamte
des Inneren stehende Patentamt ein. Eine Anmelde- oder Prüfungs¬
gebühr von 20 Mark ist durch Postanweisung einzusenden. Die
Erfindung wird von einer Kommission geprüft, wenn sie patentfähig
erscheint, im Reichsanzeiger öffentlich bekannt gemacht und im Patent¬
amte zur Einsichtnahme ausgestellt. Wenn innerhalb zweier Monate
kein schriftlicher Einspruch erhoben wird, so erteilt das Patentamt
deni Erfinder das Patent, veröffentlicht die Patenterteilung ini
Reichsanzeiger und trägt sie in die Patentrolle ein. Der Erfinder
erhält eine Urkunde und kann auf seinen geschützten Gegenstand
D.-R.-P.-Rr.. . anbringen lassen. Der Patentschutz dauert 15 Jahre.
Für diese Zeit sind im ersten Jahre 30 Mark, im zweiten 50 Mark
und in jedem folgenden Jahre 50 Mark Jahresgebühren mehr zu
bezahlen, insgesamt 5 300 Mark. Das Patent hat die Wirkung,
daß der Inhaber ausschließlich befugt ist, den Gegenstand der Er¬
findung gewerbsmäßig herzustellen, in den Verkehr zu bringen und
feilzuhalten. Der Patentinhaber kann das Patent, wenn er es nicht
selbst verwerten will, an einen anderen verkaufen oder es ihm
gegen Bezahlung einer Gebühr für jedes gefertigte Stück (sogenannte
Lizenzgebühr) zur Verwertung überlassen. Patente, deren Verwendung


